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Fachpraktiker /-in Küche 
AR von 03/2012 

 

Praktische Prüfung 
 
In der praktischen Prüfung soll der Prüfling in insgesamt höchstens sechs Stunden 
zwei Arbeitsproben durchführen, in denen jeweils ein Gericht für vier Personen 
zuzubereiten und zu präsentieren ist. Zudem ist hierfür ein auftragsbezogenes 
Fachgespräch von höchstens zehn Minuten zu führen. Dabei kann aus den in § 11 
Abs. 3 der Ausbildungsregelung Fachpraktiker/-in Küche aufgeführten Bereichen 
ausgewählt werden. Eine der Arbeitsproben muss ein Hauptgericht beinhalten. Die 
zu prüfenden Bereiche werden vom Prüfungsausschuss ausgewählt.  
 
Für die beiden Arbeitsproben wird dem Prüfling ein Warenkorb vorgegeben. Der 
Warenkorb besteht aus Pflicht- und Wahlkomponenten. Der Warenkorb wird dem 
Prüfling sechs Wochen vor der praktischen Prüfung bekannt gegeben. Der Prüfling 
hat der IHK das Gericht für jede der beiden Arbeitsproben mit der Warenanforderung 
spätestens zwei Wochen vor der Prüfung schriftlich mitzuteilen. Die dafür 
vorgesehenen Formulare sind zu verwenden.   
 
Nach eigenem Ermessen kann der Prüfling einen Arbeitsablaufplan erarbeiten und 
diesen sowie Rezepturen bei Zubereitung der Arbeitsproben verwenden. Die 
Erstellung oder Unterlassung fließt nicht in die Bewertung ein. 
 
Eine Tischkarte, die ihr erstelltes Menü enthält, ist in entsprechender Form dreifach 
am Tag der praktischen Prüfung zur Tischdekoration mitzubringen. 
 
Terminübersicht: 
 
 Versand des Warenkorbes 6 Wochen vor der praktischen Prüfung mit 

Angabe der zu prüfenden Bereiche an den Prüfling durch die IHK 
 

 Zusendung des Gerichts sowie der Warenanforderung für jede der beiden 
Arbeitsproben 2 Wochen vor der praktischen Prüfung durch den Prüfling an 
die IHK 

 
 
- Änderungen vorbehalten - 
 
 
Notenspiegel: 
 
            100 – 92 Punkte = Note 1 =  sehr gut   unter 67 – 50 Punkte = Note 4 =  ausreichend 
     unter 92 – 81 Punkte = Note 2 =  gut    unter 50 – 30 Punkte = Note 5 =  mangelhaft 
     unter 81 – 67 Punkte = Note 3 =  befriedigend     unter 30 –   0 Punkte = Note 6 =  ungenügend 

Hinweise zur praktischen Abschlussprüfung 

Stand: 1. April 2015 (IS)


